
TEXT (TEIL B) 
Gemeinde Oststeinbek - BPL 40 

 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 (BauGB, BauNVO) 
 
01. Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BauGB) 

 
Innerhalb der festgesetzten 'Fläche für den Gemeindebedarf' gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
mit der Zweckbestimmung 'Grundschule, Kinderbetreuung und andere soziale Infrastruktur' sind 
bauliche Einrichtungen und Anlagen für den Betrieb einer Grundschule und einer 
Kindertagesstätte sowie für Einrichtungen und Anlagen der sozialen Infrastruktur zulässig. 
Darüber hinaus ist eine Dienstwohnung zulässig. 
 
 

02. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO) 

 

Die festgesetzte Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 
bezeichneten Anlagen (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen, bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche) sowie für den Schulhof und sonstige befestigte 
Spielflächen um bis zu 80 % überschritten werden. 

 
 

03. Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO) 
 

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise (a) besteht darin, dass auch Baukörper mit 
einer Länge von mehr als 50 Metern errichtet werden dürfen. Die seitlichen Grenzabstände der 
offenen Bauweise sind einzuhalten. 

 
 
04. Anlagen und Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB, § 14 Abs. 2 BauNVO) 
 

a) Anlagen und Einrichtungen, die der Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sind ausnahmsweise auch 
außerhalb festgesetzter Baugrenzen zulässig. 

 
b) Dies gilt auch für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen oder zentralen Erzeugung, 

Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 
Energien oder aus Kraft-Wärme-Kopplung. 

 
 

05. Versickerung von Niederschlagswasser 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
 

Das im Zuge von Neubaumaßnahmen anfallende Oberflächenwasser von Dachflächen und 
sonstigen befestigten Flächen ist innerhalb des Plangebietes zu versickern. Zulässig ist auch 
das Sammeln in Teichen oder Zisternen. 
 
 

06. Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB) 
 
a) Die in der Planzeichnung als „zu erhalten“ festgesetzten Pflanzflächen sind dauerhaft zu 

pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 
 
 
 
 
 



b) Die in der Planzeichnung festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten 
und bei Abgang zu ersetzen. Der Kronentraufbereich der zu erhaltenden Bäume darf nicht 
versiegelt werden. Eine Versickerung des Oberflächenwassers muss im Kronentraufbereich 
sichergestellt sein. Bauliche Anlagen, einschließlich genehmigungsfreier Nebenanlagen 
sowie Aufschüttungen und Abgrabungen sind dort nicht zulässig. Pflasterungen sind nur in 
wasser- und luftdurchlässiger Bauweise erlaubt. 
 

 
 

B. Örtliche Bauvorschrift 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 84 LBO Schl.-H.) 
 

Solar- und Photovoltaikanlagen 
 Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig, wenn sie auf den Dach- und/oder Wandflächen 

eines Gebäudes montiert sind. Der senkrechte Abstand zur Dachhaut darf max. 0,80 m 
betragen. Freiflächenanlagen sind ebenso unzulässig wie die Dach- und/oder Wandflächen 
überkragende Anlagen. 

 
 
 

C. Hinweise 
 
01. Bodendenkmale 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies gemäß § 15 DSchG unverzüglich unmittelbar 
oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung 
besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten 
haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es 
ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese 
Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 
02. Altlasten 
 Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes wie 

abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen 
oder Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Abfälle usw.) angetroffen, ist der 
Grundstückseigentümer als Abfallbesitzer zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubes verpflichtet. Die Altlasten sind unverzüglich dem Fachdienst Abfall, Boden und 
Grundwasserschutz des Kreises Stormarn anzuzeigen. 

 
03. Naturschutzfachlicher Ausgleich 

Die erforderlichen 7.980 m², die als Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Boden 
erforderlich sind, werden dem Ökokonto - wird ergänzt- zugeordnet. 
 
Als Ausgleich für die Beseitigung von 10.300 m² Wald sind 15.450 m² Wald innerhalb des 
Ökokontos - wird ergänzt- neu anzupflanzen. 
 

04. Eingriffsfristen 
Die Beseitigung von Grünflächen und Gehölzen ist aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften 
nur in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 28/29. Februar zulässig. Sollte dieser Zeitraum nicht 
eingehalten werden können, ist durch einen Sachverständigen nachzuweisen, dass keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden. 
 
Vor Abriss von Gebäuden auf dem Bestandsgelände ist zur Vermeidung artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände das ganze Jahr über durch einen Sachverständigen zu prüfen, ob sich 
Fledermausquartiere in oder an den Gebäuden befinden. Sollen Gebäude in der Zeit zwischen 
dem 15. März und dem 15. August abgerissen werden, erstreckt sich die Untersuchungspflicht 
zugleich auf Brutvögel. 

 
05. Schutz des Oberbodens 
 Die DIN-Normen 18915 und 19731 sind bei dem Umgang und der Wiederverwendung des 

Oberbodens zu berücksichtigen. 


